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Jan Schneider/Volker B. Tuchan 
 

Zuwanderungsgesetzgebung und Migrationspolitik im neuen 
Jahrtausend 

Sicherheit über alles oder eine offenere Republik? 
 
 
1. Einleitung 
 
„Deutschland ist ein Einwanderungsland“ – dieser Satz geht trotz der Verab-
schiedung des Zuwanderungsgesetzes (ZuwG)1 den verantwortlichen Politi-
kern nicht gerade leicht über die Lippen. Aus zwei Gründen ist dies nach-
vollziehbar. 

Erstens war der Diskurs in den etablierten politischen Parteien über Jahr-
zehnte von der Prämisse des Nicht-Einwanderungslandes geprägt, insbeson-
dere seit 1973. Damals sollte mit dem Anwerbestopp die Zuwanderung aus-
ländischer Arbeitnehmer und ihrer Angehörigen beendet werden, die de facto 
längst zu einer Einwanderungssituation geführt hatte (vgl. Bade 1983, 1994, 
Bade/Oltmer 2004). Im Laufe der siebziger Jahre bestand über die Verhinde-
rung von weiterer Zuwanderung und die Schaffung von Anreizen zur Rück-
kehr in die Herkunftsländer ein Partei übergreifender Konsens in der Auslän-
derpolitik. Wesentlich zögerlicher und kontroverser diskutierte man die Frage 
der Integration der auf Dauer zugewanderten Arbeitnehmer und ihrer Famili-
en. Die Selbstidentifikation als Nicht-Einwanderungsland ist in dieser Zeit 
fester Bestandteil der politischen Kultur der Bundesrepublik geworden (Ba-

                                              
1  Der vollständige Titel lautet „Gesetz zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung 

und zur Regelung des Aufenthalts und der Integration von Unionsbürgern und Auslän-
dern (Zuwanderungsgesetz)“ (BGBl. 2004 I: 1950ff.). Es handelt sich dabei um ein Ar-
tikelgesetz, welches in insgesamt 15 Artikeln die Einführung zweier neuer Gesetze, des 
Gesetzes über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern 
im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz – AufenthG) sowie des Gesetzes über die allge-
meine Freizügigkeit von Unionsbürgern (Freizügigkeitsgesetz/EU – FreizügG/EU), 
vorsieht. Artikel 1 und 2 umfassen deren Wortlaut, während Artikel 3 bis 15 Änderun-
gen bereits bestehender Gesetze regeln und diese an die beiden neuen Gesetze anpas-
sen. Im Folgenden werden jeweils die verkürzten Namen bzw. die offiziellen Abkür-
zungen benutzt; §§ ohne besondere Nennung sind solche des AufenthG. 
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de/Bommes 2000). Obwohl sich seit einigen Jahren die Erkenntnis durch-
setzt, dass Deutschland in Zukunft weiter auf Einwanderung angewiesen sein 
könnte, ist die Abkehr von diesem „Abwehrparadigma“ ein gradueller Pro-
zess, der – zumindest bei den großen Parteien CDU/CSU und SPD – nur sehr 
langsam vonstatten geht. Die zögerliche Affirmation äußert sich typischer-
weise in Umschreibungen oder in der aussagekräftigen Negation „Deutsch-
land ist kein klassisches Einwanderungsland“, wie sie im Diskurs der letzten 
Jahre vorzugsweise von Vertretern der Unionsparteien geäußert wurde (vgl. 
CDU/CSU 2001). Selbst im ersten Gutachten des Anfang 2003 eingerichteten 
Sachverständigenrates für Zuwanderung und Integration, dessen ursprüngli-
che Aufgabenstellung u.a. die jährliche Feststellung möglicher Kontingente 
für arbeitsmarktpolitische Einwanderung umfasste, wird sehr vorsichtig mit 
dem Begriff umgegangen. Die Frage, ob Deutschland ein Einwanderungsland 
ist oder nicht, sei „aus Sicht des Gesetzgebers […] positiv beantwortet“ 
(Sachverständigenrat 2004: 3); die Bundesrepublik sei „im Sinne der Statis-
tik“ ein Einwanderungsland (ebd.: 69). Ein klares Bekenntnis steht im politi-
schen Mehrheitsdiskurs bislang aus. 

Zum Zweiten ist die Konzeption Deutschlands als Einwanderungsland 
aus international-vergleichender, aber auch materiell-rechtlicher Perspektive 
weiterhin höchst zweifelhaft. Einwanderungsländer zeichnen sich nicht nur 
durch das Vorhandensein einer signifikanten Zahl von Eingewanderten in der 
Wohnbevölkerung aus, sondern auch durch die Anwerbung und aktive Er-
möglichung von Einwanderung in einem geregelten und objektiv nachvoll-
ziehbaren Verfahren, erweitert um die Perspektive schneller Einbürgerung 
und Integration; sie konstituieren sich über „pro-aktive Migrationsregime“ 
(Fassmann 2003: 22ff.).  
 
 
1.1 Abkehr vom Fortschritt 
Der im Aufenthaltsgesetz ursprünglich vorgesehene § 20 zur „Zuwanderung 
im Auswahlverfahren“ wäre in diesem Sinne ein erster Indikator für den Ein-
stieg in eine pro-aktive Migrationspolitik gewesen. Er versprach dem (neu 
einwandernden oder bereits in Deutschland lebenden) Ausländer bei erfolg-
reicher Teilnahme an einem Auswahlverfahren eine unbefristete Niederlas-
sungserlaubnis zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. Dazu führte der Ent-
wurf aus: „Das Auswahlverfahren erfolgt im wirtschaftlichen und wissen-
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schaftlichen Interesse der Bundesrepublik Deutschland und dient der Zuwan-
derung qualifizierter Erwerbspersonen, von denen ein Beitrag zur wirtschaft-
lichen Entwicklung und die Integration in die Lebensverhältnisse der Bun-
desrepublik Deutschland zu erwarten sind. Die Auswahl erfolgt durch ein 
Punktesystem [...]“ (Art.1 § 20 Abs. 2 ZuwG-E, BT-Drs. 15/420). Die ge-
samte Vorschrift wurde jedoch am Ende des Gesetzgebungsverfahrens im 
Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag ersatzlos gestrichen 
und der über dreißig Jahre alte Anwerbestopp explizit aufrecht erhalten – ein 
hoher symbolischer Tribut, den die rot-grüne Koalition und mit ihr das un-
vollendete Einwanderungsland an die Union bzw. die von ihr geführten Bun-
desländer für deren Zustimmung zum Gesetz zollen musste. 

Ferner wurde der schwierige Weg zum Zuwanderungsgesetz nicht unwe-
sentlich von externen Faktoren beeinflusst. Die Anschläge von New York 
und Washington brachten zu Beginn des ersten Gesetzgebungsprozesses un-
vermittelt das Thema Terrorismus auf die Agenda. Die besonders vom In-
nenministerium vorangetriebenen Bestrebungen, die Gefahr terroristischer 
Anschläge und Aktivitäten in der Bundesrepublik zu verringern, kanalisierten 
sich zwar primär in zwei zügig durch Bundestag und Bundesrat geschleusten 
„Sicherheitspaketen“,2 wirkten sich aber fatal auf das allgemeine politische 
Klima zur Diskussion um eine offenere Zuwanderungspolitik aus. Bereits an 
diesem Punkt begann die Abkehr auch der progressiv denkenden Unionsver-
treter um den saarländischen Ministerpräsidenten Peter Müller von einem 
Zuwanderungsgesetz mit echten Einwanderungsoptionen. Die lange Zeit-
spanne zwischen den beiden parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren tat 
zur einwanderungspolitischen Regression ihr Übriges, die sich im Lichte der 
kontinuierlich steigenden Arbeitslosenzahl schließlich in Gänze vollzog. Mit-
ten in die Verhandlungen des Vermittlungsausschusses fiel im März 2003 

                                              
2  Besonders das umfangreiche Paket im Terrorismusbekämpfungsgesetz vom Herbst 

2001 (Gesetz zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus, BT-Drs. 14/7830, 
BGBl. 2002 I: 361ff.) enthielt einige ausländerrechtlich relevante, restringierende 
Punkte, die eigentlich Teil des geplanten Artikelgesetzes zur Zuwanderung gewesen 
wären und dieses somit quasi ex ante verschärften (vgl. dazu auch Reißlandt 2002: 36 
ff.). Neben Großbritannien war Deutschland zu diesem Zeitpunkt das einzige EU-
Land, in dem Änderungen in der Migrations- und Asylgesetzgebung direkt mit der An-
ti-Terrorpolitik in Zusammenhang standen (Brouver 2003), wobei das Ausmaß der Be-
schränkung bürgerlicher Freiheitsrechte in der Bundesrepublik nicht unbedingt stärker 
ausgeprägt war, als etwa in Frankreich oder Großbritannien (Haubrich 2003). 
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schließlich der Terroranschlag von Madrid, mit dem CDU und CSU neuer-
lich die Aufnahme weiterer Regelungen zur Erhöhung der Inneren Sicherheit 
zur Bedingung für eine Einigung machten (vgl. Bendel 2004).  

In diesem Beitrag werden zunächst die groben Linien der Debatte seit 
dem Jahr 2000 bis zur Verabschiedung des Zuwanderungsgesetzes nachge-
zeichnet. Im mittleren Teil unterziehen wir zentrale Änderungen im Recht, 
die sich insbesondere durch das neue Aufenthaltsgesetz im Vergleich zum 
alten Ausländergesetz ergeben, einer kritischen Analyse. Abschließend wer-
fen wir einen Blick auf wahrscheinliche Szenarien deutscher Migrationspoli-
tik in Europa und einige ihrer ungelösten Problematiken.3 
 
 
2. Von der Greencard zum Zuwanderungsgesetz 
 
Lange Zeit schien es so, als wolle die rot-grüne Bundesregierung nach der 
Reform des Staatsangehörigkeitsrechts 1999 und der im Zuge der Anti-
Doppelpass-Kampagne der hessischen CDU verlorenen Landtagswahl (vgl. 
Meier-Braun 2002: 93ff.) kein weiteres migrationspolitisches Thema auf die 
Agenda ihrer ersten Legislaturperiode setzen – und dies obwohl man noch 
1997 unter maßgeblicher Beteiligung des stellvertretenden Fraktionsvorsit-
zenden Schily die damalige Regierung Kohl zur Vorlage eines „Gesetzes zur 
Steuerung der Zuwanderung und Förderung der Integration“ aufgefordert und 
ein solches Gesetz bereits inhaltlich skizziert hatte.4 Im Gegenteil: Bereits 
relativ kurz nach der gewonnenen Bundestagswahl 1998 gab eben jener – 
nun Bundesinnenminister – Otto Schily sein viel zitiertes, später durch er-
gänzende Erläuterungen leicht entschärftes Statement zur Einwanderungssi-
tuation in Deutschland ab: „Selbst wenn wir heute ein Zuwanderungsgesetz 
hätten, müsste eine Zuwanderungskommission die Zuwanderungsquote auf 
Null setzen. Die Grenze der Belastbarkeit Deutschlands durch Zuwanderung 
ist überschritten.“5 
 
                                              
3  Für Kritik wertvolle Hinweise danken wir Nina Kazda und Carolin Reißlandt. 
4  Initiativantrag zur Vorlage eines „Gesetzes zur Steuerung der Einwanderung und För-

derung der Integration“ der SPD-Bundestagsfraktion (BT-Drs. 13/7511); vgl. zur 
„Ambivalenz der SPD“ auch Treibel 2001: 119ff. 

5  Tagesspiegel vom 15. November 1998. 
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2.1 Wettbewerb der Konzepte 
Etwas mehr als zwei Jahre später richtete der Innenminister höchst persönlich 
eine Zuwanderungskommission ein, die Reformvorschläge zur Migrationspo-
litik erarbeiten sollte (vgl. Angenendt 2002). Bundeskanzler Schröder hatte 
auf der Computermesse CEBIT im Frühjahr 2000 die Initiative zur Anwer-
bung eines Kontingents ausländischer IT-Fachkräfte verkündet und damit 
einen erfolgreichen Testballon aufsteigen lassen.6 Unverhofft entwickelte 
sich eine politische Debatte um Einwanderung, in der zwar schnell ein Partei 
übergreifender Konsens bezüglich der Notwendigkeit einer Neugestaltung 
der Zuwanderungspolitik deutlich wurde, jedoch sehr unterschiedliche Vor-
stellungen über die Ausgestaltung dieser neuen Politik vorherrschten. Im Juli 
2001 hatten die Parteien sowie die von Schily einberufene 21-köpfige Unab-
hängige Kommission „Zuwanderung“ unter dem Vorsitz von Rita Süßmuth 
jeweils ihre Konzepte vorgelegt (vgl. Wilamowitz-Moellendorff/Wolffs 
2001).  

Das Innenministerium hatte jedoch bereits parallel auf der Grundlage ei-
gener Vorarbeiten und ohne Abstimmung mit den Ressorts, Regierungsfrak-
tionen und Interessenverbänden einen Referentenentwurf entwickelt. Die am 
3. August 2001 präsentierte Vorlage übernahm zwar Teile des auf Öffnung 
ausgerichteten Süßmuth-Berichts, beschränkte daneben aber den Kinder-
nachzug, ließ nicht-staatliche und geschlechtsspezifische Fluchtgründe unbe-
rücksichtigt, sah restriktive Abschiebungsmaßnahmen vor und näherte sich 
damit weitgehend den Positionen der Unionsparteien an. Gleichwohl wurde 
er von diesen – trotz anfänglich positiver Signale – „nach detaillierter Prü-
fung“ als „nicht zustimmungsfähig“ bezeichnet.7 Der Ministerialentwurf 
wurde in teils schwierigen Verhandlungen mit den Grünen zu einem gemein-
samen Entwurf der Regierungsfraktionen umgearbeitet (BT-Drs. 14/7387) 
und zu Beginn des Jahres 2002 parlamentarisch beraten. Trotz einiger Ände-
rungen, die durchaus auch im Sinne der Unionsparteien waren, verstärkte 

                                              
6  Vgl. allgemein zur so genannten „Greencard“: Greifenstein 2001, Hunger/Kolb 2003 

sowie zum Öffentlichkeitsprozess im Besonderen: Ette 2003. 
7  Vgl. Pressemitteilung der CDU/CSU Nr. 135/2001 vom 23. August 2001, in: 

www.cdu.de/presse/archiv-2001/pr135-01.htm, vom 25.11.2004. Ebenso wenig waren 
Bündnis 90/Die Grünen und Teile der SPD-Bundestagsfraktion einverstanden und sa-
hen den Bestand der Koalition gefährdet bzw. drohten mit Ablehnung im Bundestag 
(vgl. FAZ vom 8. September 2001 bzw. FR vom 10. September 2001). 
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sich deren Widerstand gegen das Gesetz und mündete in zahlreichen Ände-
rungsanträgen, die an verschiedener Stelle vorgebracht wurden.8 Der Kon-
frontationskurs verfügte somit über ein solides Fundament.  
 
 
2.2 Das doppelte Gesetzgebungsverfahren 
Der Bundestag verabschiedete das rot-grüne Zuwanderungsgesetz mit der 
Mehrheit der Regierungsfraktionen am 1. März 2002. Als zustimmungs-
pflichtiges Gesetz war es jedoch im Bundesrat nicht nur auf die Stimmen der 
SPD-geführten Länder, sondern auch auf die vier Stimmen des „swing-state“ 
Brandenburg angewiesen, das von einer großen Koalition aus SPD und CDU 
regiert wurde. Bei einer Enthaltung Brandenburgs, die per Koalitionsvertrag 
in strittigen Fragen vorgesehen war, wäre das Gesetz gescheitert. In der 
denkwürdigen und im Voraus bis ins Detail choreographierten Bundesratsab-
stimmung vom 22. März 2002 votierte Brandenburg uneinheitlich. Vom am-
tierenden Bundesratspräsidenten wurde jedoch das Ja von Ministerpräsident 
Stolpe als vermeintlichem „Stimmführer“ als Zustimmung gewertet. Trotz 
Bedenken fertigte Bundespräsident Rau das Gesetz einige Monate später aus, 
woraufhin die Union das Bundesverfassungsgericht anrief. Zwei Wochen vor 
seinem geplanten Inkrafttreten zum 1. Januar 2003 erklärte die Mehrheit des 
Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts das Zuwanderungsgesetz für 
verfassungswidrig zu Stande gekommen – und damit für nichtig.9 

Unter unveränderten Vorzeichen brachte die wieder gewählte Koalition 
das Gesetz im Januar 2003 wieder in den politischen Prozess ein (BT-Drs. 
15/420). Da man keine weitere Veränderungen am Gesetzesinhalt vorge-
nommen hatte und die unionsgeführten Länder im Bundesrat nunmehr über 
eine Stimmenmehrheit verfügten, war dabei von vornherein klar, dass das 
Gesetz entweder scheitern oder in einem Einigungsverfahren zwischen Bun-
destag und Bundesrat erneut verändert werden würde. Nach der Ablehnung 

                                              
8  In der Stellungnahme des Bundesrats zum Gesetzentwurf der Regierungskoalition (vgl. 

BT-Drs. 14/7987) und in den Detailberatungen des Innenausschuss (vgl. BT-Drs. 
14/8414). 

9  Vgl. zum Hergang der Bundesratsabstimmung sowie zur verfassungsrechtlichen Dis-
kussion: BR-Plenarprotokoll 774: 131-175, Gusy 2003, Lang 2003, Starck 2003 sowie 
die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und die abweichende Meinung vom 
18. Dezember 2002 (BVerfG, 2 BvF 1/02). 
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durch den Bundesrat im Juni 2003 setzte der von der Bundesregierung ange-
rufene Vermittlungsausschuss eine 20 Mitglieder umfassende Arbeitsgruppe 
zur Formulierung eines Kompromisses ein, an der unter dem Vorsitz des 
saarländischen Ministerpräsidenten Müller auch einige Länder-Innenminister 
sowie die Fachpolitiker des Bundestags beteiligt waren.10 Trotz eines wahren 
Vermittlungsmarathons in einem Dutzend ausgiebiger Sitzungen konnte sich 
das zwischenzeitlich zur Überwindung von Verhandlungsblockaden verklei-
nerte Gremium über ein halbes Jahr nicht einigen. Schließlich erklärten 
Bündnis 90/Die Grünen, die in der Arbeitsgruppe einen schweren Stand hat-
ten und lediglich mit einem Mitglied vertreten waren, Anfang Mai 2004 die 
Bemühungen um einen Kompromiss für gescheitert.11 Daraufhin entwickelte 
sich eine neue Dynamik, da keine der Parteien bereit war, das Vorhaben tat-
sächlich aufzugeben. Auf höchster Ebene – unter Federführung des Bundes-
kanzlers und Beteiligung der Parteivorsitzenden – wurden Sondierungsge-
spräche geführt und die Eckpunkte einer politischen Einigung formuliert.12 
Auf dieser Grundlage arbeiteten Bundesinnenminister Schily, Ministerpräsi-
dent Peter Müller und der bayerische Innenminister Beckstein schließlich das 
Gesetz aus. Die Grünen, die außen vor geblieben waren, und die FDP billig-
ten den Kompromiss und das Gesetz wurde noch vor der parlamentarischen 
Sommerpause von Bundestag und Bundesrat verabschiedet und im Bundes-
gesetzblatt verkündet.13 
 
 

                                              
10  Vgl. SZ vom 24. September 2003, FAZ vom 25. September 2003. 
11  Der Empfehlung des Grünen-Vertreters in der Vermittlungsgruppe, des Parlamentari-

schen Geschäftsführers Volker Beck, an seine Partei, die Verhandlungen abzubrechen 
(vgl. FAZ am Sonntag vom 2. Mai 2004) folgte die offizielle Verkündung durch Par-
teichef Bütikofer („Das Spiel ist aus!“; vgl. SZ vom 4. Mai 2004). 

12  Vgl. Pressemitteilung der Bundesregierung Nr. 260 vom 25. Mai 2004, in: 
www.bundesregierung.de/Pressemitteilung/657762/dokument.htm vom 25.11.2004. 

13  Vgl. BR-Drs. 528/04 sowie BGBl. 2004 I: 1950ff. 
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3. Aufenthalt und Niederlassung: Sinnvolle Neuerungen und vertane 
Chancen 
 
Im Ausländergesetz unterschied man bislang zwischen einer Vielzahl von 
Aufenthaltstiteln.14 Diese Regelung blieb bis zuletzt wenig übersichtlich und 
relativ komplex, obwohl bereits die Reform von 1990 u.a. bessere Verständ-
lichkeit und die Verkleinerung der Ermessensspielräume zum Ziel gehabt 
hatte (vgl. Hailbronner 1990). Mit der Einführung des Aufenthaltsgesetzes ist 
dies nun vereinfacht und die Anzahl der Aufenthaltstitel auf zwei reduziert 
worden: die (befristete) Aufenthaltserlaubnis nach § 7 und die (unbefristete) 
Niederlassungserlaubnis nach § 9. Letztere ist der früheren unbefristeten 
Aufenthaltserlaubnis sowie der Aufenthaltsberechtigung des AuslG gleichzu-
setzen, deren Voraussetzungen in § 9 Abs. 2 zusammengefasst wurden. Ins-
gesamt sind es nun neun Bedingungen, die ein Ausländer erfüllen muss, um 
einen unbefristeten Aufenthaltstitel zu erhalten. In diesem Zusammenhang 
wurden die Anforderungen an die Sprachkenntnisse erhöht. Reichten früher 
„einfache“ Kenntnisse der deutschen Sprache aus, so werden nun „ausrei-
chende“ Sprachkenntnisse gefordert. Neu aufgenommen in den Katalog wur-
de außerdem die Forderung nach Kenntnissen der Rechts-, und Gesell-
schaftsordnung sowie der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet. Dies ist die 
Konsequenz aus der Teilnahmeberechtigung bzw. -verpflichtung an Integra-
tionskursen nach §§ 43 ff. Ausgenommen von den o.g. Bedingungen sind die 
Hochqualifizierten und deren Familienangehörige, die nach § 19 eine soforti-
ge Niederlassungserlaubnis erhalten, sowie Selbständige, denen gem. § 21 
Abs. 4 S. 2 bereits nach drei Jahren eine Niederlassungserlaubnis erteilt wird.  

Die Aufenthaltserlaubnis dagegen richtet sich alleine danach, zu welchem 
Zweck ein Ausländer nach Deutschland kommt. Das Aufenthaltsgesetz un-
terscheidet hierbei zwischen Ausbildung, Erwerbstätigkeit, humanitären so-
wie familiären Gründen. Im Folgenden sollen speziell einige Änderungen bei 
der Ausbildung und Arbeitsmigration untersucht werden. 
 
 

                                              
14  Im Einzelnen: befristete und unbefristete Aufenthaltserlaubnis, Aufenthaltsberechti-

gung, Aufenthaltsbewilligung sowie Aufenthaltsbefugnis. 
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3.1 Ausbildung – Neue Bleibemöglichkeiten 
Mussten ausländische Studenten nach den Vorschriften des AuslG wieder in 
ihre Heimatländer reisen, nachdem sie ihr Studium in Deutschland abge-
schlossen hatten, bietet Ihnen das AufenthG nun eine bessere Perspektive. 
Ihre Aufenthaltserlaubnis kann gemäß § 16 Abs. 4 um bis zu einem Jahr ver-
längert werden. In dieser Zeit können die Absolventen einen dem Studienab-
schluss angemessenen Arbeitsplatz in Deutschland suchen. Ziel der Vor-
schrift ist es, die Abwanderung junger hoch qualifizierter Arbeitskräfte in 
andere Industriestaaten zu verhindern und die Attraktivität eines Studiums in 
Deutschland zu erhöhen.15 Der Gesetzgeber hat sich damit – wenn auch mit 
zeitlicher Beschränkung – für eine Bleibemöglichkeit der Absolventen ent-
schieden, um damit gut ausgebildete Fachkräfte im eigenen Land zu halten. 
Es bleibt nun abzuwarten, ob von der Kann-Vorschrift hinreichend Gebrauch 
gemacht wird. Da beim Ausüben des Ermessens die Regelungen der §§ 18 
und 21, also die Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt und übergeordnete wirt-
schaftliche Interessen, berücksichtigt werden müssen, ist angesichts der der-
zeit angespannten Arbeitsmarktlage mit einem eher zurückhaltenden 
Gebrauch zu rechnen. Insgesamt positiv ist jedoch, dass von der früher gel-
tenden Rückkehrpflicht Abstand genommen wurde, um die Handlungsspiel-
räume für gut qualifizierte ausländische Arbeitssuchende zu erweitern. 

Verbessert wurden auch die Arbeitszeitregelungen für ausländische Stu-
dierende. Durften sie früher maximal 90 Tage im Jahr neben dem Studium 
jobben, unabhängig von der Anzahl der geleisteten Stunden, so haben sie nun 
das Recht, alternativ auch 180 halbe Tage im Jahr zu arbeiten, Dies erleich-
tert ein Nebeneinander von Studium und Finanzierung des Lebensunterhaltes.  
 
 
3.2 Arbeitsmigration  
Ein zentraler Bestandteil jeglicher Ausländerpolitik ist die Frage, unter wel-
chen Bedingungen und in welcher Zahl erwerbsfähige und -willige Personen 
aus anderen Ländern in den heimischen Arbeitsmarkt aufgenommen werden. 
In diesen Punkten ist das Gesetz bei weitem nicht überzeugend ausgefallen.  

                                              
15  Vgl. Fn. 12 
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Zwar können hoch Qualifizierte gemäß § 19 Abs. 1 von nun an sofort ei-
ne unbefristete Niederlassungserlaubnis erhalten. Dies gilt allerdings nur in 
„besonderen Fällen“, nämlich dann, wenn entweder die Bundesagentur für 
Arbeit zugestimmt hat oder eine Verordnung oder zwischenstaatliche Ver-
einbarung diese Zustimmung ersetzt. Zudem müssen Integrationsfähigkeit 
und gesicherte Lebensverhältnisse der Bewerber plausibel erscheinen. 
Schließlich gehört zu diesen hoch Qualifizierten nur ein erlesener Kreis von 
Personen, die Abs. 2 der Vorschrift exemplarisch aufzählt: Wissenschaftler, 
Lehrpersonen oder sonstige Spezialisten und leitende Angestellte, die min-
destens das Doppelte des Beitragsbemessungssatzes verdienen.  

Mit der Vorschrift sollen bestimmte, den Interessen der Wirtschaft be-
sonders dienende Erwerbstätige einen Anreiz erhalten, sich in Deutschland 
niederzulassen. Diese Intention ist im Grundsatz zu begrüßen, doch scheint 
es, als hätte der Gesetzgeber Angst vor der eigenen Courage bekommen und 
mit zahlreichen Einschränkungen dafür gesorgt, den Kreis der privilegierten 
Niederlassungsberechtigten möglichst gering zu halten. Wenn zudem eine 
Erlaubnis nur in „besonderen Fällen“ und auch nur nach Zustimmung der 
Bundesagentur für Arbeit erteilt wird, kann man diese Einreisbedingungen 
nicht gerade als „unbürokratisch“ und „attraktiv“ bezeichnen, wie dies der 
Zuwanderungsrat gefordert hat (Sachverständigenrat 2004: 218). Deshalb 
erscheint es durchaus fraglich, ob die ausersehenen Personen unbedingt nach 
Deutschland kommen wollen. Betrachtet man die Bevölkerungsentwicklung 
in den anderen europäischen Ländern, kann davon ausgegangen werden, dass 
die Bundesrepublik in den kommenden Jahrzehnten nicht alleine um die bes-
ten Köpfe buhlen wird (Reinberg/Hummel 2004). Es ist durchaus denkbar, 
dass bei der Wahl des Arbeitsortes in Zukunft die Frage nach der bürokrati-
schen Ausgestaltung der Zuwanderung ein entscheidendes Kriterium ist. 

Nicht- und Geringqualifizierte haben nach wie vor grundsätzlich keine 
Möglichkeit, in Deutschland eine Arbeit aufzunehmen. Für sie gilt weiterhin 
nach § 18 Abs. 3 der Anwerbestopp. Ausnahmen hiervon sind wie bisher für 
verschiedene Berufsgruppen nur durch Verordnung möglich.16 

                                              
16  Der DGB formulierte dazu in seiner Stellungnahme zu dem Gesetz treffend: „Von der 

Anwerbestoppausnahmeverordnung zur Verordnung über die Ausnahme vom Anwer-
bestopp!“ (DGB 2004: 7). 
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Gleiches gilt im Grundsatz auch für qualifizierte Erwerbstätige. Jedoch 
kann ihnen im Einzelfall nach § 18 Abs. 4 S. 2 eine Aufenthaltserlaubnis zur 
Arbeitsaufnahme erteilt werden, wenn an ihrer Beschäftigung ein öffentli-
ches, insbesondere regionales, wirtschaftliches oder arbeitsmarktpolitisches 
Interesse besteht. Leicht herausgehoben aus dieser Gruppe sind Angehörige 
der EU-Beitrittsstaaten. Sofern keine qualifizierten Bewerber aus Deutsch-
land oder den EU-Staaten vorhanden sind, räumt ihnen § 39 Abs. 6 einen 
Vorrang gegenüber Drittstaatsangehörigen ein.  

Beibehalten wurde indes die notwendige Voraussetzung eines konkreten 
Arbeitsplatzangebotes, um überhaupt die Chance auf eine Aufenthaltsgeneh-
migung zu erhalten. Etwas erleichtert wurde durch § 39 Abs. 1 hingegen das 
Genehmigungsverfahren selbst. Von nun an wird die Arbeitsgenehmigung in 
einem Akt mit der Aufenthaltsgenehmigung von der Ausländerbehörde erteilt 
(„one-stop-government“; vgl. BMI 2004: 2), sofern intern die Arbeitsverwal-
tung zugestimmt hat. 

Die Situation der Selbständigen hat mit dem Aufenthaltsgesetz erstmals 
eine ausdrückliche gesetzliche Regelung gefunden.17 Ihnen kann nach § 21 
Abs. 1 eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn ein übergeordnetes 
wirtschaftliches Interesse oder ein regionales Bedürfnis vorliegt, die Finan-
zierung gewährleistet ist und positive Auswirkungen auf die Wirtschaft er-
wartet werden können. Die Voraussetzungen gelten in der Regel als gegeben, 
wenn mindestens eine Million Euro investiert wird und zehn Arbeitsplätze 
entstehen. Diese Hürden sind nicht eben niedrig, und selbst wenn die Anfor-
derungen erfüllt werden, liegt es immer noch im Ermessen des jeweiligen 
Sachbearbeiters der zuständigen Ausländerbehörde, ob eine Aufenthaltser-
laubnis erteilt wird. Außerdem wird das wirtschaftliche oder regionale Inte-
resse unter Beteiligung von Körperschaften, Behörden und Berufsvertretun-
gen mit beurteilt, was eine eventuelle Marktabschottung zugunsten einheimi-
scher Selbständiger oder Unternehmen zumindest begünstigt (Renner 2004). 
Sind diese Anforderungen erfüllt, ist nach spätestens drei Jahren zu prüfen, 
ob dem Selbständigen eine Niederlassungserlaubnis erteilt werden kann. Nur 
eingeschränkt gilt die Regelung bei älteren Selbständigen: Wer über 45 Jahre 

                                              
17  Vorher gab es eine Verwaltungsvorschrift (AuslG-VwV vom 28. Juni 2000, Nr. 

15.0.2.1: B.Anzeiger [Beilage] Nr. 188a v. 06.10.2000), die als Grundlage für die Er-
teilung einer Aufenthaltserlaubnis nach Ermessen herangezogen wurde.  
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alt ist, muss zusätzlich eine dem eigenen Lebensstil angemessene Altersver-
sorgung nachweisen. Die Aussicht, die eigenen Vermögensverhältnisse wei-
testgehend aufdecken zu müssen, dürfte auf niederlassungswillige Ältere 
nicht besonders anziehend wirken.  
 
 
3.3 Verhinderte Öffnung 
Betrachtet man diese Regelungen, gibt es zwar Verbesserungen für Hoch-
schulabsolventen und hoch qualifizierte Berufstätige, in sehr geringen Maßen 
auch für qualifizierte Arbeitnehmer. Der große Wurf ist jedoch nicht gelun-
gen und insgesamt ist von einer wirklichen Veränderung in der Arbeitsmigra-
tionspolitik nicht allzu viel zu spüren. Dem entsprechend ist in § 1 des Auf-
enthaltsgesetzes auch von einer „Begrenzung des Zuzugs von Ausländern“ 
die Rede. Die Chance, ein Signal an einwanderungswillige Arbeitnehmer zu 
setzen, ist jedenfalls vertan worden (Schönwälder 2004). Dies zeigt sich vor 
allem daran, dass das ursprünglich von der Bundesregierung vorgesehene 
Punktesystem – ein Kernstück der rot-grünen Reformbemühungen – im 
Rahmen des Zuwanderungskompromisses aus den aktuellen Vorschriften 
herausgenommen wurde. Durchsetzen konnte sich die Opposition mit ihrer 
Ansicht, den Anwerbestopp grundsätzlich beizubehalten (Müller 2004).  

Dabei bietet eine Punkteregelung, wie sie bereits die Süßmuth-
Kommission in Anlehnung an andere Einwanderungsländer vorgeschlagen 
hatte (Unabhängige Kommission 2001: 87), viele Vorteile. Mit dem Punkte-
system wäre eine effektivere Steuerung der Zuwanderung möglich gewesen 
als mit dem jetzigen System des Behördenermessens, das eher abschreckend 
als einladend wirkt. Der von Innenminister Otto Schily eingesetzte Zuwande-
rungsrat übt denn auch indirekt Kritik an der jetzigen Ausgestaltung. Unter 
der Prämisse der Steuerung von Zuwanderung und Integration dachte er in 
seinem ersten Jahresbericht 2004 auch über die Ergebnisse des Zuwande-
rungskompromisses hinaus und mahnte ein offeneres System der Zuwande-
rung an. Gerade aus dem Blickwinkel „wirtschaftlicher Notwendigkeiten“ 
und demographischer Alterungsprozesse sei die Anwerbestoppausnahmever-
ordnung „ein bürokratisches, wenig transparentes und ungeeignetes Instru-
ment, das klein- bis mittelständische Arbeitgeber ohne entsprechend ausges-
tattete Personalabteilungen kaum nutzen können. Benötigt wird stattdessen 
ein transparentes Zuwanderungssystem, das die individuelle Vorrangprüfung 
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unter anderem auch für nicht hoch Qualifizierte durch eine globale Vorrang-
prüfung ersetzt.“ (Sachverständigenrat 2004: 432f.). 

Aus Sicht der Wirtschaft hat ein auf globalen Auswahlkriterien beruhen-
des Punktesystem zudem den Vorteil, dass Einwanderungswillige nach den 
Kriterien berufliche Qualifikation, Alter und Sprachkenntnisse aufgenommen 
werden (vgl. Straubhaar 2004). Angesichts der Herausforderungen, die sich 
auf Grund der demographischen Entwicklung in Deutschland in Zukunft stel-
len, wäre es sinnvoller gewesen, den Bedarf an Zuzug mittels einer solcher 
Punkteregelung und der Festlegung von jährlichen Kontingenten zu steuern, 
und nicht den Behörden die Prognose der Zuwanderung ausländischer Ar-
beitnehmer und Selbständiger zu überlassen. Zwar können auch steigende 
Zuwanderungszahlen den Trend zur Überalterung und die Abnahme der Be-
völkerungszahl in Deutschland in den nächsten Jahrzehnten nicht verhindern, 
sondern allenfalls bremsen (Birg 2004). Die Zuwanderung sollte dennoch als 
„Hilfe zur Lösung“ (Straubhaar 2004: 135) angesehen werden. Dass sich 
letzten Endes die Position der Unionsparteien durchgesetzt hat, einen Zuzug 
von Arbeitnehmern ohne Arbeitsplatzzusage zu ermöglichen, ist im Hinblick 
auf die Zukunft zu bedauern. Denn eine Abschottung gegenüber Migranten 
wird sich Deutschland in Zukunft immer weniger leisten können, will es sei-
ne Wettbewerbsfähigkeit erhalten. 
 
 
4. Integration: Fokus auf Sprache und Kultur 
 
Bereits in den ausländerpolitischen Konzepten der Bundesregierungen der 
siebziger und achtziger Jahre wurde stets ein deklamatorischer Schwerpunkt 
auf den Bereich der Integration gelegt. Hinter dieser „ökumenisch geteilten 
Leitidee“ verbarg sich jeweils ein „höchst unterschiedliches Verständnis von 
‚Integration’“ (Leggewie 2000: 85). Mit dem neuen Zuwanderungsgesetz hat 
sich erstmals eine Verschiebung hin zu einer tatsächlichen, materiell ver-
stärkten Integrationspolitik ergeben. Gemäß dem Prinzip „Fördern und For-
dern“ sind einerseits klare Rechtsansprüche im Gesetz verankert. Anderer-
seits sind Zuwanderer unter Einschluss von Sanktionsmöglichkeiten auch 
dazu verpflichtet, an Deutschkursen teilzunehmen und sich Kenntnisse des 
Rechts- und Wirtschaftslebens anzueignen. Zudem müssen sich Ausländer 
grundsätzlich an den Kosten der Integrationskurse beteiligen (vgl. §§ 43ff.). 
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Es ist bisher nicht klar empirisch nachzuweisen – aber auch nicht zu widerle-
gen –, dass für den größten gesamtgesellschaftlichen Integrationserfolg ein 
Pflichtprogramm tatsächlich förderlich ist. Bedenklich scheint indes zumin-
dest folgender Umstand: Einerseits entfällt zwar bereits nach zwei Jahren der 
Anspruch auf Kursteilnahme (§ 44 Abs. 2), andererseits können zur Kursteil-
nahme aufgeforderte, so genannte „Bestandsausländer“, die „in besonderer 
Weise integrationsbedürftig“ sind oder Sozialleistungen empfangen, bei 
Pflichtverletzung mit Leistungskürzungen oder sogar aufenthaltsrechtlichen 
Sanktionen belegt werden (§ 44a Abs. 3). 
 
 
4.1 Integration durch Institution 
Im Zentrum der neuen Zuwanderungs- und Integrationspolitik steht das Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Neben der Durchführung der 
Asylverfahren ist es u.a. für die Führung des Ausländerzentralregisters, Maß-
nahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr, wissenschaftliche Begleit-
forschung sowie die Koordinierung zentraler Fragen der Arbeitsmigration 
verantwortlich (vgl. § 75). Auch für Konzepte und die zentrale Koordination 
der Integrationskurse für Erwachsene ist es zuständig. Ein Kurs besteht nach 
dem Konzept des Bundesamts18 aus einem Basissprachkurs mit 300, einem 
Aufbausprachkurs mit ebenfalls 300 sowie einem „Orientierungskurs“ mit 30 
Unterrichtseinheiten à 45 Minuten. Somit liegt der Schwerpunkt klar auf dem 
Spracherwerb. 

Obwohl die Erfolgsaussichten der Kurse mit Blick auf das angestrebte 
Sprachniveau – insbesondere von Seiten des Deutschen Volkshochschulver-
bands19 – sehr skeptisch beurteilt werden, bleibt hier zunächst die Entwick-
lung abzuwarten. Äußerst kühn erscheinen allerdings die Ziele des Orientie-
rungskurses: Er soll bei den Immigranten „Verständnis für das deutsche 
Staatswesen wecken“, „Kenntnisse der Rechte und Pflichten als Einwohner 
und Staatsbürger vermitteln“ und „zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
befähigen (Handlungskompetenz)“. Die Kursteilnehmer sollen ferner „inter-

                                              
18  Vgl. zu den folgenden Ausführungen das „Konzept für einen bundesweiten Integrati-

onskurs“ des BAMF, in: www.bafl.de/template/index_integration_kurse_konzept.htm, 
vom 20.11.2004. 

19  Vgl. SZ vom 12. Oktober 2004. 
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kulturelle Kompetenz erwerben“, die „Fähigkeit herausbilden, sich weiter zu 
orientieren (Methodenkompetenz)“ sowie eine „positive Bewertung des deut-
schen Staates entwickeln“. Jenseits der Frage, ob die genannten Ziele im Ein-
zelfall sinnvoll sind,20 bedeutet dies nichts weniger, als zentrale Teile dessen 
zu leisten, was gemeinhin als „gesamtgesellschaftliche“ oder „kulturell-
identifikatorische“ Integration bezeichnet wird. Wie dieser Anspruch in Form 
abstrakter Unterrichtung einer Kursgruppe und binnen lediglich 30 Unter-
richtseinheiten auch nur ansatzweise erfüllt werden soll, bleibt indes ein Rät-
sel. 

Ein weiteres zentrales Moment bei der Diskussion um Integrationsmaß-
nahmen ist deren Finanzierung. Neben den anteiligen Kosten, die Kursteil-
nehmer selbst aufbringen sollen, übernimmt der Bund komplett die Finanzie-
rung der Integrationskurse in Höhe von rund 260 Mio. Euro pro Jahr – ein 
Zugeständnis der Bundesregierung an die Länder und Kommunen im Zu-
wanderungskompromiss. Primär sollen gemäß dem Anspruchsmodell alle 
Neuzuwanderer „bedient“ werden. Ein bestimmtes Kontingent soll auch für 
bereits länger in der Bundesrepublik lebende Ausländer zur Verfügung ste-
hen – zur „nachholenden Integration“ der so genannten „Bestandsausländer“. 
Dem positiven Ansatz, endlich auch materielle Integrationsangebote in Form 
eines Anspruchsmodells für Migranten gesetzlich zu verankern, stehen deut-
liche Bedenken bezüglich der Reichweite der veranschlagten finanziellen 
Mittel gegenüber. Während die jährlichen Gesamtkosten eines systemati-
schen Erstförderprogramms von der Süßmuth-Kommission mit umgerechnet 
rund 330 Mio. Euro wesentlich höher veranschlagt worden waren (Unabhän-
gige Kommission 2001), kritisierte die Bundesvereinigung der kommunalen 
Spitzenverbände sowohl die vorgesehene Kursvergütung von gut zwei Euro 
pro Teilnehmerstunde als zu niedrig angesetzt, als auch den für Integrations-
kurse vorgesehenen Haushaltsansatz, der deutlich unter den von der Bundes-
regierung erwarteten Kosten liege.21 

                                              
20  So könnte etwa – unterstützt durch die Ergebnisse der Migrationsforschung – unter-

stellt werden, dass ein Migrant in der Regel bereits von vornherein über ein tendenziell 
positives Bild des Staates, in den er einwandert, verfügt. 

21  Vgl. Stellungnahme zum Entwurf einer Integrationsverordnung vom 11. Oktober 2004, 
in: www.dstgb.de/index_inhalt/homepage/artikel/inhalt/brennpunkte/zuwanderung/ak-
tuell/umsezung_der_integrationskursangebote_nach_dem_zuwanderungsgesetz/in-
dex.html, vom 17.11.2004. 
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4.2 Integration und Exklusion? 
Die im Zusammenhang mit der Integration diskutierten Themenfelder sind 
vielfältig. Die Unionsparteien hatten den frühen Kindernachzug stets als be-
sonders integrationsrelevant bezeichnet und zuletzt ein Höchstalter von zehn 
Jahren gefordert.22 Das Gesetz räumt jedoch beim Kinder- und Familien-
nachzug der Einheit der Familie einen relativ hohen Stellenwert ein. Das 
Nachzugsalter bleibt – auch in Anlehnung an die zwischenzeitlich beschlos-
sene EU-Richtlinie23 – für den Regelfall bei 16 Jahren. Bei Kindern von A-
sylberechtigten, anerkannten Flüchtlingen, Einreise im Familienverbund und 
in Sonderfällen gilt ein Nachzugsanspruch bis zum 18. Lebensjahr. Obwohl 
es keine verlässlichen Daten zum Kindernachzug gibt, ist die Anzahl der Ju-
gendlichen, die erst nach der Vollendung des zehnten Lebensjahres zu ihren 
Eltern in die Bundesrepublik kommen, vermutlich relativ klein. Daneben ist 
die Frage, ob ein früher Nachzug tatsächlich integrationsfördernd wirkt, in 
Politik und Wissenschaft bisher strittig (vgl. Beauftragte 2002: 106f.). Unab-
hängig davon, wann Migrantenkinder in die Bundesrepublik kommen, sind 
die Bildungsbenachteiligungen im schulischen Bereich eklatant. Hier haben 
sich im zeitlichen Verlauf die teils erheblichen Unterschiede zwischen Deut-
schen und Ausländern kaum verringert. Es kann nur von sehr zögerlichen 
Integrationsfortschritten gesprochen werden (Hinrichs 2003). Für diese und 
eine Reihe anderer drängender Fragen im Bereich der Integration und des 
gesellschaftlichen Zusammenlebens bieten das Zuwanderungsgesetz und die 
damit verfolgte Migrationspolitik dagegen kaum einen Fortschritt. Als politi-
sche Aufgabe hätte Integration nämlich auch darauf abzuzielen, „Zuwande-
rern eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, 
kulturellen und politischen Leben unter Respektierung kultureller Vielfalt zu 
ermöglichen“ (Unabhängige Kommission 2001: 200). Ein deutlicher Anstoß 
dazu war die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts im Jahr 2000, die aller-
dings mit Blick auf die erhofften Partizipationsmöglichkeiten durch Einbür-
gerung noch nicht zufriedenstellend umgesetzt ist.24 Daneben hat der Zuwan-
derungsrat deutlich gemacht, dass gerade in den Bereichen Kommunales, 
                                              
22  Vgl. BT-Drs. 15/955: 18 
23  Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 

über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsge-
biet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten (ABl. L 158: 77ff.). 

24  Vgl. hierzu etwa Göbel-Zimmermann (2003). 
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Ausbildung und Beruf, Wohnen sowie der zivilgesellschaftlichen Integration 
gravierende Aufgaben zu lösen bleiben (Sachverständigenrat 2004). Auf dem 
Arbeitsmarkt ist im Rahmen des parallel zum Zuwanderungsgesetz verab-
schiedeten so genannten Hartz-IV-Gesetzes sogar mit exkludierenden Effek-
ten zu rechnen, nicht zuletzt, weil auf Grund verschärfter Zumutbarkeitskrite-
rien für die Arbeitsaufnahme bei deutschen Erwerbslosen die Job-Nische für 
Ausländer weiter schwindet (vgl. Butterwegge/Reißlandt 2005). Auch die 
Umsetzung der europäischen Antidiskriminierungsrichtlinien25 wurde nicht 
im Zuge einer ganzheitlichen Integrationspolitik diskutiert, sondern erst nach 
Überschreitung der Umsetzungsfrist Anfang 2005 auf den parlamentarischen 
Weg gebracht. Denkbar wäre auch gewesen, im Rahmen der neuen Migrati-
onspolitik Standards für berufliche und bildungsbezogene Integration – wenn 
nicht festzuschreiben, so doch verbindlich zu proklamieren. Die im Winter 
2004/2005 aufgeflammte heftige Debatte um Integration, Leitkultur und Pat-
riotismus führte die zentralen Versäumnisse der Integrationspolitik der ver-
gangenen Jahre erneut deutlich vor Augen.26 
 
 
5. Generosität auf dem Rückzug? – „Humanitäre“ Zuwanderung 
 
5.1 Vom kleinsten gemeinsamen Nenner: Erweiterung der Verfolgungs-
gründe  
Bisher war die Lage der Flüchtlinge in Deutschland dadurch gekennzeichnet, 
dass Anerkennungsgründe sich von denen in anderen Staaten unterschieden 
und ein sicherer Aufenthaltsstatus selbst dann nicht gewährt wurde, wenn die 
Rückkehr in das Herkunftsland nicht zumutbar war (Renner 2004). Erweitert 
wurde in einigen Punkten die Möglichkeit der Aufnahme von Flüchtlingen. 

                                              
25  Richtlinien 2000/43/EG des Rates vom 29. Juni 2000 zur Anwendung des Gleichbe-

handlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft (ABl. 
L 180: 22ff.) bzw. Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Fest-
legung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in 
Beschäftigung und Beruf (ABl. L 303: 16ff.). 

26  Vgl. Migration und Bevölkerung 9/2004: 1f., Der Spiegel 49/2004: 40ff. sowie die 
Bundestagsdebatte vom 2. Dezember 2004 (BT-Plenarprotokoll 15/145: 13437-
13467); zur aufkeimenden europäischen Dimension die Haager Beschlüsse über ge-
meinsame Grundprinzipien der Integration, Rat der Innen- und Justizminister vom 19. 
November 2004 in Brüssel. 
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Neben Statusverbesserungen für subsidiär Geschützte wird nunmehr auch bei 
nichtstaatlicher Verfolgung der Flüchtlingsstatus nach der Genfer Konventi-
on27 gewährt. Daneben ist die geschlechtsspezifische Verfolgung anerkannt 
(vgl. §§ 24, 25, 60). Die Verbesserungen im humanitären Bereich sind aller-
dings nur bedingt auf ein Umdenken von Regierung und Opposition zurück-
zuführen, sie beruhen vielmehr auf der notwendigen Umsetzung von europa-
rechtlichen Vorgaben (sog. „EU-Qualifikationsrichtlinie“, die auch nicht-
staatliche und geschlechtsbezogene Verfolgung als Aufnahmegrund an-
sieht).28 Sie vermeiden somit eher die Entstehung einer Schutzlücke, als dass 
sie originäre Intentionen deutscher Migrationspolitik umsetzen. 

Über eine seit vielen Jahren geforderte dauerhafte Bleiberechtsregelung 
für so genannte „geduldete Altfälle“ – Flüchtlinge oder ehemalige Asylbe-
werber, für die aus verschiedenen Gründen Schutz vor Abschiebung besteht – 
konnten sich die Parteien bei den Verhandlungen um das Zuwanderungsge-
setz nicht einigen. Viele Geduldete leben über mehrere Jahre in einem stän-
digen Zustand der Rechtsunsicherheit und bleiben von elementaren Grund-
rechten ausgeschlossen, etwa dem Recht, einer Erwerbsarbeit nachzugehen. 
Der Handlungsbedarf ist bereits seit der Reform des Ausländerrechts 1990 
immer wieder erkannt worden, hat aber nie zu einer befriedigenden Lösung 
geführt, die „Kettenduldungen“ vermieden hätte (vgl. Heinhold 2003). Auch 
die im Referentenentwurf und im gemeinsamen Gesetzentwurf von SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen vorgesehene Abschaffung des Status der Duldung 
wurde in den Verhandlungen des Vermittlungsausschuss fallen gelassen; als 
„Instrument der Feinsteuerung“ (BMI 2004: 3) behielt man sie bei. Stattdes-
sen sind die Ausländerbehörden nach § 25 Abs. 5 dazu ermächtigt, bei fakti-
schen Ausreisehindernissen, die nicht selbst verschuldet sind, eine befristete 
Aufenthaltserlaubnis (inklusive Arbeitserlaubnis) zu erteilen; wenn eine Ab-
schiebung bereits für 18 Monate ausgesetzt ist, „soll“ die Aufenthaltserlaub-
nis erteilt werden. Es bleibt abzuwarten, ob sich damit die Problematik in den 

                                              
27  Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951 (BGBl. 1953 II: 

560ff.) 
28  Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004 über Mindestnormen für die An-

erkennung und den Status von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge 
oder als Personen, die anderweitig internationalen Schutz benötigen, und über den In-
halt des zu gewährenden Schutzes (ABl. L 304: 12ff.). 
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nächsten Jahren entschärft. Die Mehrzahl der Fälle wird vermutlich nicht be-
günstigt.29 
 
 
5.2 Per Härtefallklausel zum Bleiberecht? 
Neu ist hingegen die in § 23a des Aufenthaltsgesetzes explizit festgeschrie-
bene Option, auf Länderebene per Verordnung Härtefallkommissionen einzu-
richten, die im Einzelfall den obersten Landesbehörden aus dringenden hu-
manitären oder persönlichen Gründen die Verleihung eines Aufenthaltstitels 
an einen formal ausreisepflichtigen Ausländer empfehlen können. In einigen 
Ländern hatten solche Kommissionen unter der Beteiligung von Kirchen und 
Wohlfahrtsverbänden bereits vor dem Zuwanderungsgesetz bestanden und 
meist recht unauffällig mit den jeweiligen Innenministerien zusammengear-
beitet. Angesichts der breiten Mehrheit für den Gesamtkompromiss im Zu-
wanderungsgesetz und damit auch der Härtefallregelung dürfte es sich ei-
gentlich keine Landesregierung erlauben, von der Einrichtung eines solchen 
Gremiums gänzlich abzusehen. Bei Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes 
zeichneten sich zwar in vielen Bundesländern Härtefallkommissionen ab.30 In 

                                              
29  Zum Ende des Jahres 2004 entwickelte die erneute, parallel in verschiedenen Medien 

lancierte Initiative der innenpolitischen Sprecher der Regierungsfraktionen sowie der 
rot-grünen Mehrheit im Menschenrechtsausschuss für eine Bleiberechtsregelung eine 
neue Dynamik (vgl. Berliner Zeitung bzw. FR vom 10.11.2004), nachdem bereits im 
Jahr 2003 die Arbeitsgemeinschaft Pro Asyl eine große Kampagne gestartet hatte. In 
der Konferenz der verantwortlichen Landesinnenminister blieb das Thema jedoch zu-
nächst höchst kontrovers und ohne Lösungsperspektive. 

30  Neben den bereits bestehenden in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und 
Mecklenburg-Vorpommern sollten zum Jahresbeginn 2005 in den Ländern Baden-
Württemberg, Berlin, Brandenburg, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen Härte-
fallgremien eingesetzt werden. In Sachsen-Anhalt (Antrag der PDS-Fraktion vom 6. 
Oktober 2004, LT-Drs. 4/1829) und Bremen (Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen vom 21. September 2004, Drs. 16/401 der Bürgerschaft) lagen zwar jeweils I-
nitiativen einzelner Oppositionsfraktionen vor; dort blieb jedoch – ebenso wie in Sach-
sen, dessen große Koalition das Vorhaben zunächst auf die lange Bank schob (vgl. LT-
Plenarprotokoll 4/3: 140-147) – bei Inkrafttreten des ZuwG unklar, ob zu einem späte-
ren Zeitpunkt tatsächlich Kommissionen eingesetzt würden. Auf jeden Fall werden 
sämtliche Härtefallgremien aufgrund einer im Zuwanderungsgesetz verankerten fünf-
jährigen Experimentierklausel spätestens Ende 2009 wieder aufgelöst (vgl. Art. 15 
Abs. 4 ZuwG). 
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Bayern, Niedersachsen und Hessen lehnten jedoch die Landesregierungen 
bzw. die jeweiligen Landtagsmehrheiten deren Einrichtung explizit ab.31 

Einerseits ist kein Bundesland dazu verpflichtet, eine solche Kommission 
einzusetzen. Andererseits enthalten weder der § 23a noch die Durchfüh-
rungsverordnung zum Zuwanderungsgesetz (BR-Drs. 731/04) Vorgaben dar-
über, wie eine Kommission besetzt werden und arbeiten soll. Dies ist äußerst 
bedenklich, denn je nach politischer Ausrichtung und Zielsetzung können 
damit unterschiedliche Verhältnisse zwischen den Bundesländern entstehen. 
Da für den Einzelnen kein subjektives Recht auf Anrufung besteht, sondern 
die Kommission nur im Wege der Selbstbefassung tätig wird, stellen die Här-
tefallgremien auch keine Rechtsschutzinstanz im üblichen und bekannten 
Sinne dar (vgl. Hailbronner 2001). Aus rechtswissenschaftlicher Sicht ist 
deshalb sogar vorgebracht worden, sie entsprächen nicht der Rechtssystema-
tik und seien verfassungswidrig (Schönenbroicher 2004). Nicht zuletzt über-
deckt die aufgeregte Diskussion um Härtefallkommissionen den wahren Kern 
des Problems: Die Unfähigkeit der Politik, durch die Einführung ermessen-
sunabhängiger Bleiberechtstatbestände, die objektiv nachvollzieh- und ein-
klagbar sind, das Auftreten von Härtefällen grundsätzlich zu vermeiden. 
 
 
5.3 Arbeiten am beschädigten Asylrecht 
Der langsame Rückbau des deutschen Asylrechts hatte bereits in den 1970er 
Jahren begonnen, als die damalige Bundesregierung zusammen mit der Op-
position ein erstes Gesetz zur Straffung der Asylverfahren erließ, das u.a. die 
Widerspruchs- und Klageoptionen gegen ablehnende Bescheide einschränkte. 
Zahlreiche „Beschleunigungsgesetze“ folgten (vgl. Münch 1992). Unter dem 
Eindruck stetig steigender Asylbewerberzahlen Ende der 1980er Jahre kam 

                                              
31  Vgl. für Bayern den Antrag der SPD-Fraktion vom 5. Juli 2004 (LT-Drs.-Nr. 15/1354) 

sowie die Beschlussempfehlung zur Ablehnung vom 24. November 2004 (LT-Drs. 
15/2132). Hessen hat beschlossen, der Petitionsausschuss des Landtags solle in Zu-
kunft die Funktion einer Härtefallkommission mit übernehmen (vgl. LT-
Plenarprotokoll 16/48: 3186-3207). Diesem Weg hat sich die Mehrheit der Hamburger 
Bürgerschaft angeschlossen (vgl. Plenarprotokoll 18/15 der Bürgerschaft der Freien 
und Hansestadt Hamburg: 704-711); ebenso möchte Niedersachsen laut der Beschluss-
empfehlung vom 3. November 2004 (LT-Drs. 15/1399) vorgehen, wobei die SPD-
Fraktion für diesen Fall beantragte, der Petitionsausschuss solle zumindest von einer 
Kommission beraten werden (LT-Drs. 15/1437). 
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es schließlich zur bisher stärksten Zäsur im deutschen Asylrecht: Der Einfü-
gung eines Zusatzartikels in das Grundgesetz im Jahre 1993, der die Losung 
des Artikels 16 („Politisch Verfolgte genießen Asylrecht“) unter die Vorbe-
halte der Drittstaatenregelung und des Flughafenverfahrens stellte und die 
Bundesrepublik damit für zahlreiche Flüchtlinge quasi unerreichbar machte 
(vgl. Bade 1994). 

Auch der Auftrag der Süßmuth-Kommission hatte die Erarbeitung von 
Empfehlungen zur Straffung der Asylverfahren umfasst, obwohl die Zahl der 
Asylbewerber nach dem so genannten Asylkompromiss stark gesunken war. 
Während der Zuwanderungsdebatte 2001 bis 2004 setzte sich dieser Trend 
fort, so dass die hauptsächlich von der CSU immer wieder vorgebrachte Idee, 
das grundgesetzlich verbürgte Asylrecht zu Gunsten einer institutionellen 
Garantie abzuschaffen, nie ernsthaft diskutiert wurde. Die Änderungen des 
Zuwanderungsgesetzes beziehen sich somit primär auf das Asylverfahrens-
recht und das Asylbewerberleistungsrecht. Eine der zentralen Änderungen im 
Zuge der Einführung eines Systems von neuen Aufenthaltstiteln betrifft den 
Aufenthaltsstatus von Asylberechtigten. Auf der Grundlage von § 26 Abs. 3 
des Aufenthaltsgesetzes wird nicht mehr automatisch ein Daueraufenthalts-
recht eingeräumt, sondern nach drei Jahren zunächst geprüft, ob gegebenen-
falls Tatsachen zum Widerruf des Aufenthaltstitels führen können, wie etwa 
die Situation im Herkunftsland (§ 73 Abs. 2a Asylverfahrensgesetz). Wie 
sich die Regelung im Einzelnen auswirken wird, bleibt indes abzuwarten; 
materiell-rechtlich stellt sie jedenfalls eine Verschlechterung dar. 

Daneben wird im Zuge der Verfahrensstraffung die Weisungsunabhän-
gigkeit der so genannten Einzelentscheider im Asylverfahren ebenso abge-
schafft wie das Amt des Bundesbeauftragten für Asylangelegenheiten. Dies 
bedeutet einerseits eine gewisse Zentralisierung, könnte andererseits aber 
auch zu mehr Verfahrensgerechtigkeit führen. Schließlich gab es auch beim 
Bezug staatlicher Leistungen von Personen, die aus humanitären Gründen in 
der Bundesrepublik verbleiben dürfen, einige Verbesserungen, die allerdings 
erst nach Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes in einem zustimmungsfrei-
en Änderungsgesetz im Frühjahr 2005 geklärt wurden.32 
 
                                              
32  Vgl. zum Änderungsgesetz Kapitel 7 in diesem Beitrag; zu den zentralen Änderungen 

im Asylbewerberleistungsrecht Deibel 2004. 
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6. Das Primat der Inneren Sicherheit 
 
Bei den Verhandlungen um das Zuwanderungsgesetz sind die zunächst vor-
herrschenden wirtschafts- und integrationspolitischen Ansätze zunehmend in 
den Hintergrund getreten. Stattdessen konnte man beobachten, wie sich der 
Schwerpunkt auf Sicherheitsaspekte und die Abwehr möglicher terroristi-
scher Gefahren verlagerte. Dies wurde insbesondere bei den „aufenthalts-
rechtlichen, ausweisungsrechtlichen und flüchtlingsrechtlichen Vorschriften“ 
deutlich (Marx 2004: 275). 
 
 
6.1 Neue Instrumente im Kampf gegen den Terror  
Nachdem bereits 2002 im Rahmen des Terrorismusbekämpfungsgesetzes33 
erweiterte Gründe für die Beendigung des Aufenthaltsrechts sowie eine er-
leichterte Durchsetzung der Ausreisepflicht im Ausländergesetz verankert 
wurden, kamen im Laufe der Beratungen um das Aufenthaltsgesetz weitere 
Verschärfungen in diesem Bereich hinzu.  

Eine der wichtigsten Neuerungen findet sich in § 58a. Die Vorschrift er-
möglicht eine erleichterte Abschiebung ohne vorherige Ausweisung, wenn 
aufgrund einer auf „Tatsachen gestützten Prognose“ eine besondere Gefahr 
für die Bundesrepublik Deutschland oder eine terroristische Gefahr abge-
wehrt werden soll. Die Tatsachen müssen also nicht die Gefahr selbst, son-
dern nur eine entsprechende Annahme, es bestehe eine solche Gefahr, recht-
fertigen. Ähnlich geregelt sind die Versagung eines Aufenthaltstitels nach § 5 
Abs. 4 i.V.m. den Ausweisungsgründen des § 54 Nr. 5. In diesen Fällen müs-
sen Tatsachen eine „Schlussfolgerung“ in Bezug auf die Zugehörigkeit zu 
oder Unterstützung von terroristischen Vereinigungen rechtfertigen.  

Diese „Ausweisungen auf Verdacht“ (Schmahl 2004: 223) sind insofern 
bedenklich, weil jeder Prognose und Schlussfolgerung gewisse Unwägbarkei-
ten anhaften können, und bei der Frage, ob, wann und wie terroristische Ge-
fahren, Förderungs- oder Unterstützhandlungen vorliegen, Abgrenzungs- und 
Definitionsschwierigkeiten nicht auszuschließen sind (vgl. Renner 2003, 
Marx 2004). 

                                              
33  Vgl. Fn. 2. 
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Im Fall des § 58a sind die Innenminister der Länder für diese „tatsachen-
gestützte Gefahrenprognose“ zuständig. Bei besonderem Interesse des Bun-
des kann der Bundesinnenminister die Zuständigkeit an sich ziehen und da-
mit Entscheidungen der Länder zuvorkommen oder sogar ergangene Ent-
scheidungen ändern. Dem Bund werden so erstmals eigene ausländerrechtli-
che Kompetenzen eingeräumt, die über die sonstigen Aufgaben in den Aus-
landsvertretungen und den Grenzbehörden hinausgehen (vgl. Renner 2004). 
Ob man diese Regelung jedoch als „Geburtsstunde einer zentralen Auslän-
derbehörde“ (ebd.: 272) bezeichnen kann, bleibt abzuwarten. In jedem Fall 
werden der Handlungsspielraum des Bundesinnenministers und damit ein-
hergehend gemäß § 58a Abs. 2 S. 3 auch die Vollzugsbefugnisse des Bun-
desgrenzschutzes erweitert. 

Darüber hinaus sind noch weitere Besonderheiten der Vorschrift hervor-
zuheben. Zum einen besteht anders als bei den übrigen Ausweisungsgründen 
der §§ 53ff. für den betroffenen Ausländer nach § 11 Abs. 1 S. 5 generell ein 
unbefristetes Einreise- und Aufenthaltsverbot. Folglich sind jene, die nur 
aufgrund einer Prognose ausgewiesen wurden, besonders hart betroffen. Eine 
Ausnahme hiervon kann nur im Einzelfall von der obersten Landesbehörde 
ausgesprochen werden. Es muss jedoch davon ausgegangen werden, dass 
dieses Hintertürchen in so gut wie allen Fällen verschlossen bleibt und die 
Ausweisung endgültigen Charakter haben wird.34 

Zum anderen wird die Vorschrift auch Auswirkungen auf das Recht der 
Flüchtlinge haben (vgl. Duchrow 2004). Zwar gilt auch bei einer Abschie-
bung auf Grund von § 58a grundsätzlich der Flüchtlingsschutz des § 60 Abs. 
1 bis 8. Die entscheidende Ausländerbehörde ist allerdings nicht an hierzu 
getroffene Feststellungen aus anderen Verfahren (etwa des zuständigen Bun-
desamtes) gebunden und prüft eigenständig die Voraussetzungen eines Ab-
schiebeverbots, mit allen eventuell folgenden negativen Konsequenzen. 

Schließlich wird der Rechtsschutz auf eine Instanz beim Bundesverwal-
tungsgericht begrenzt. Der Betroffene ist gemäß § 62 Abs. 2 in Abschie-
bungshaft zu nehmen, es sei denn, die Abschiebung kann aus Gründen, die 
der Ausländer nicht zu vertreten hat, innerhalb der nächsten drei Monate 
nicht durchgeführt werden.  
                                              
34  Aus diesem Grund bezweifelt Marx (2004) auch die Vereinbarkeit der Vorschrift mit 

Art. 8 EMRK und Art. 1 Abs. 1 GG. 
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Die Abschiebungsanordnung nach § 58a kann insgesamt als bislang 
schärfste Regelung im Aufenthaltsrecht der Ausländer bezeichnet werden. 
Wegen der Unwägbarkeiten von Prognoseentscheidungen und den drasti-
schen Konsequenzen für die Betroffenen sollte von ihr jedoch nur in ein-
schränkendem Maße Gebrauch gemacht werden. 
 
 
6.2 Neue Regelungen gegen Schleuser, Hassprediger und Leiter verbotener 
Vereine 
Besonderes hart zeigt sich das Gesetz nun gegenüber Schleusern. Diese sind 
nach § 53 Nr. 3 zwingend auszuweisen, wenn sie wegen Einschleusens von 
Ausländern rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt 
wurden. Im Gegensatz zu anderen in § 53 genannten Straftaten ist hierfür 
keine Mindeststrafe vorgesehen, was die Intention des Gesetzgebers aus-
drückt, verstärkt gegen diese besonders rücksichtslosen Auswüchse der orga-
nisierten Kriminalität vorzugehen. Denn nicht selten wird der Tod von Men-
schen bei der Einschleusung nach Deutschland in Kauf genommen.  
Auch andere Themen, die vermehrt im Blickpunkt der Öffentlichkeit standen, 
haben bei den Nachverhandlungen von Regierung und Opposition noch Ein-
gang in das Gesetz gefunden. Im Zusammenhang mit dem Stichwort der – 
insbesondere islamistischen – „Hassprediger“ sind die Regelungen des § 55 
Abs. 2 Nr. 8a und 8b zu sehen. Danach können Nicht-Deutsche ausgewiesen 
werden, die terroristische Taten billigen oder zu Hass und Gewalt gegen Tei-
le der Bevölkerung aufrufen. Diese Vorschriften decken sich zum großen 
Teil mit Tatbeständen des Strafgesetzbuchs, auch wenn sie nach ihrem Wort-
laut teils noch darüber hinausgehen.35 Wegen der weitgehenden Überein-
stimmung dürfte es sich in diesem Zusammenhang daher nicht selten um 
strafrechtlich relevantes Verhalten handeln. Da ein Verstoß gegen Strafnor-
men aber immer auch einen „nicht nur geringfügigen Verstoß“ gegen 
Rechtsvorschriften i.S.d. § 55 Abs. 2 Nr. 2 darstellen dürfte und schon nach 

                                              
35  § 55 Abs. 2 Nr. 8a ist an § 111 (Öffentliche Aufforderung zu Straftaten), § 55 Abs. 2 

Nr. 8b an § 130 (Volksverhetzung) StGB angelehnt. Nach § 55 Abs. 2 Nr. 8a genügt es 
jedoch schon, ein Verbrechen oder terroristische Taten von vergleichbarem Gewicht zu 
billigen. § 55 Abs. 2 Nr. 8b ist insofern als weiter gefasst zu sehen, da der Begriff „öf-
fentliche Sicherheit und Ordnung“ über den des „öffentlichen Friedens“ in § 130 StGB 
hinausgeht.  
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dieser Vorschrift eine Ausweisung möglich ist, lässt sich der „Verdacht rei-
ner Symbolpolitik“ (Marx 2004: 277) nicht ganz von der Hand weisen.  

Anknüpfend an die Schwierigkeiten im Fall „Kaplan“ wurde ferner mit § 
54 Nr. 7 eine Regelausweisung von Leitern verbotener Vereine in das Gesetz 
aufgenommen. Ebenso wie § 55 Abs. 2 Nr. 8a und 8b findet sich diese Vor-
schrift nicht im ursprünglichen Gesetzesentwurf aus dem Jahre 2002.36 Insge-
samt drängt sich so der Eindruck auf, diese Neuerungen scheinen eher der 
Beruhigung der Öffentlichkeit geschuldet zu sein als einer tatsächlichen ge-
setzgeberischen Notwendigkeit.  
 
 
6.3 Erweiterte Anfragen, Auskunfts- und Überwachungsmöglichkeiten 
Vor der Erteilung einer Niederlassungserlaubnis, also des zeitlich unbefriste-
ten Aufenthaltstitels und der Entscheidung über eine Einbürgerung wurde mit 
§ 73 Abs. 2 Aufenthaltsgesetz bzw. § 37 Staatsangehörigkeitsgesetz eine 
Regelanfrage über verfassungsfeindliche Erkenntnisse eingeführt. Ein Ein-
bürgerungswilliger ist zudem verpflichtet, seine Vorstrafen im Ausland be-
kannt zu geben, sofern sie in einem rechtsstaatlichen Verfahren ausgespro-
chen wurden. 

Zur inneren Sicherheit sollen ferner erweiterte Überwachungsmöglichkei-
ten nach § 54a beitragen, die sich vornehmlich auf die Ausweisungsgründe 
der §§ 54 Nr. 5 und 5a sowie 58a stützen, also gegen mutmaßliche oder tat-
sächliche Terroristen gerichtet sind. Wenn deren Abschiebung nicht möglich 
ist, weil dem Betroffenen in seinem Land Folter oder die Todesstrafe drohen, 
sieht das Gesetz nun verschärfte Auflagen vor: Reiseverbot, Meldepflicht, 
eingeschränkte Freizügigkeit sowie Verbot bestimmter Kommunikationsmit-
tel. Es leuchtet ein, dass sich die Bundesrepublik nicht als „sicherer Hafen“ 
(Schmahl 2004: 224) ausreisepflichtiger Ausländer erweisen darf, weshalb 
diese Maßnahmen nicht grundsätzlich abzulehnen sind. Man sollte jedoch 
fragen, ob etwa Kommunikationsverbote per E-Mail oder Mobilfunk wirk-
sam überwacht werden können. 
 
 

                                              
36  BGBl. 2002 I: 1946ff.  
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6.4 Der hohe Preis des Gesetzes 
Alle diese Neuerungen zeigen, dass sich der Schwerpunkt und damit auch der 
Zweck des Gesetzes von einer Förderung des Elitenzuzugs und der Verbesse-
rung der humanitären Aufnahmepolitik zugunsten des Ausbaus von Sicher-
heitsvorschriften verschoben haben. Obwohl dieser Zweck nicht in § 1 des 
Gesetzes aufgeführt wird, ist er nicht zu übersehen und auch von der Bundes-
regierung intendiert.37 Es kann in diesem Zusammenhang nicht bezweifelt 
werden, dass der Staat eine Schutzpflicht gegenüber seinen Bürgern hat und 
schon deshalb eine wirksame Bekämpfung terroristischer und sonstiger Be-
drohungen vornehmen muss. Bedauerlich ist jedoch, dass die eigentliche 
Stoßrichtung des Gesetzes, die Darstellung Deutschlands als aufnahmeberei-
tes Zuwanderungsland, von sicherheitspolitischen Tendenzen überlagert 
wird. Die zahlreichen erst nachträglich eingefügten Neuerungen auf diesem 
Gebiet sprechen eine deutliche Sprache und setzen ein falsches Signal. Denn 
es kann dem Klima zwischen Deutschen und Migranten nur schaden, wenn 
aufenthaltsrechtliche Regelungen hauptsächlich als Schutz- und Abwehr-
maßnahmen wahrgenommen werden und der „Gleichsetzung von terroristi-
scher Gefahr und Zuwanderung“ (Sachverständigenrat: 378) Vorschub leis-
ten. Betrachtet man den Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens (siehe 2.), so 
erweist sich die Dominanz von Regelungen zur Erhöhung der Inneren Si-
cherheit – und damit einhergehend zur Einschränkung persönlicher Freiheits-
rechte von Migranten – als der von SPD und insbesondere den Grünen zu 
entrichtende Preis dafür, dass es überhaupt zur Verabschiedung des Zuwan-
derungsgesetzes kam. 
 
 
7. Das Zuwanderungsgesetz – Halbwertszeit begrenzt 
 
Noch bevor das im Sommer 2004 beschlossene Zuwanderungsgesetz zum 
Jahresbeginn 2005 in Kraft trat, befand sich sein zentraler Bestandteil, das 
neue Aufenthaltsgesetz, bereits in z.T. substanzieller Überarbeitung. Schon 
lange vor dem Kompromiss im Vermittlungsausschuss von Bundesrat und 
Bundestag war klar, dass es sich bei den Neuregelungen im Zuwanderungs- 
                                              
37  So schon in der Einleitung ihrer Pressemitteilung zum Zuwanderungskompromiss die 

Bundesregierung am 25. Mai 2004, vgl. Fn. 12. 
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und Aufenthaltsrecht um work in progress handeln und der Gesetzgeber kon-
tinuierlich mit Veränderungen und Anpassungen beschäftigt sein würde. 
Schließlich stammte die ursprüngliche Konzeption des Gesetzes aus dem 
Sommer 2001 (war also bei seiner Verabschiedung bereits drei Jahre alt). 
Häufiger Änderungsbedarf ist bei komplexen Regelwerken, die zudem noch 
sehr stark von den Politikprozessen auf mehreren Ebenen beeinflusst werden, 
durchaus nicht ungewöhnlich. Auch das Ausländergesetz von 1990 war in 
den 14 Jahren seines Bestehens Dutzende Male geändert worden, wobei es 
sich meist um geringfügige Änderungen oder Anpassungen handelte. Die 
zentralen Inhalte des Gesetzes blieben jedoch unverändert. Einiges spricht 
dafür, dass dem neuen Aufenthaltsrecht keine derart lange Bestandskraft be-
schieden sein wird wie seinem Vorgänger oder gar dem ersten Ausländerge-
setz der Bundesrepublik von 1965, welches nach 25 Jahren erstmals einer 
Reform an Haupt und Gliedern unterworfen wurde. 
 
 
7.1 Die Prärogative der EU-Migrationspolitik 
Es lassen sich mindestens drei verschiedene Einflussebenen identifizieren, 
die unterschiedlich intensiven Veränderungsdruck auf das neue Zuwande-
rungsrecht ausüben werden: 
 
a) Zum einen ergibt sich hauptsächlich redaktioneller Anpassungsbedarf 

mit Blick auf andere deutsche Gesetzeswerke, die parallel zum ZuwG 
behandelt wurden und erst danach zum Abschluss kamen.  

b) Daneben besteht die Notwendigkeit zur Anpassung an diverse EU-
Richtlinien und Vorschriften, die bereits erlassen sind, sich in Verhand-
lung oder erst in Planung befinden.  

c) Schließlich wird mittelfristig auch auf konzeptioneller Ebene deutlicher 
Reformdruck spürbar werden. Spätestens wenn der prognostizierte Man-
gel an Fachkräften durch die Regelungen der „Anwerbestoppausnahme-
verordnung“ oder Sonderprogramme wie die so genannte Greencard 
nicht mehr zufriedenstellend gedeckt werden kann, könnten die Forde-
rungen nach attraktiven Einwanderungsoptionen für Hoch- und Höchst-
qualifizierte im Rahmen eines Gesetzes Wandlungsprozesse einleiten. 
Daneben besteht das Problem von Migranten ohne legalen Aufenthalts-
status fort. 
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Zu a) In dem am 11. November 2004 vom Bundestag verabschiedeten „Ge-
setz zur Änderung des Aufenthaltsgesetzes und weiterer Gesetze“ sollten 
primär redaktionelle Anpassungen an parallel zum Zuwanderungsgesetz ver-
handelte Neuregelungen vorgenommen werden. Diese waren z.B. eine Folge 
des so genannten Hartz-IV-Gesetzes, durch das die Leistungen des Arbeitslo-
sengeldes II eingefügt werden mussten. Enthalten war aber auch eine umfas-
sende inhaltliche Neuerung zur Gesichtserkennung von Ausländern über auf-
gefundene Pässe in Verbindung mit einer „Fundpapier-Datenbank“. Dieser 
Teil des Gesetzes beruhte auf zwei Beschlüssen der Innenministerkonferenz 
und war bewusst aus den Hauptverhandlungen zum Zuwanderungsgesetz 
herausgehalten worden.38 Die Regelung zielte auf Ausländer und Asylbewer-
ber, die sich ohne Dokumente, die ihre Identität und Staatsangehörigkeit be-
legen, im Bundesgebiet aufhalten. Die Analyse gefundener, nicht eindeutig 
zuzuordnender ausländischer Ausweispapiere sollte über besondere Gesichts-
erkennungssysteme anhand der Passbilder, also mittels eines elektronischen 
Abgleichs zwischen Daten und biometrischen Merkmalen, Zweifel an der 
Identität oder Staatsangehörigkeit von passlosen Personen ausräumen und 
somit Rückführungen erleichtern (vgl. BT-Drs. 15/3784: 7ff.). 

Die unionsgeführten Länder nutzten das Änderungsgesetz beim ersten 
Durchgang im Bundesrat sogleich zu dem Versuch, gewissermaßen durch die 
Hintertür weitere Restriktionen im neuen Aufenthaltsrecht festzuschreiben.39 
In der Bundestagsdebatte dagegen warf die Union ihrerseits der Regierungs-
koalition vor, den Zuwanderungskompromiss aufzukündigen, da das Ände-
rungsgesetz eine Besserstellung in der medizinischen und materiellen Ver-
sorgung von Flüchtlingen sowie deren Aufenthaltsstatus impliziere, die nicht 
Gegenstand der Einigung im Vermittlungsausschuss gewesen seien (vgl. BT-
Plenarprotokoll 15/138: 12728ff.). Am 26. November 2004 lehnte der Bun-

                                              
38  Vgl. Beschlüsse der Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder 

vom 15. Mai sowie 21. November 2003, in: www1.bundesrat.de/Site/Inhalt/ 
DE/3_20Konfer-enzen/3.2_20Innenminister-Konferenz/index,templateId=renderUnter-
seiteKomplett.html, vom 24.11.2004.  

39  In seiner Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Bundesregierung forderte der Bundes-
rat mit der Mehrheit der CDU/CSU-geführten Länder unter anderem, die Möglichkeit 
des Widerspruchs bei versagter Duldung durch die Ausländerbehörde aus dem Gesetz 
zu streichen. Die Bundesregierung lehnte diese Forderung mit dem Verweis ab, die 
Einräumung des Rechts auf Widerspruch sei Teil des parteiübergreifenden Kompro-
misses zum Zuwanderungsgesetz gewesen (vgl. BT-Drs. 15/3984). 
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desrat das Gesetz ab und überwies es an den Vermittlungsausschuss, in dem 
es allerdings zu keiner Einigung kam. Als Folge des neu aufgebrochenen 
Dissenses überarbeitete die Regierungskoalition das Änderungsgesetz, um es 
als Einspruchsgesetz im Frühjahr 2005 ohne die Zustimmung der Opposition 
beschließen zu können (vgl. BT-Drs. 15/4491). Die „Fundpapier-Datenbank“ 
erhält somit zunächst keine Rechtsgrundlage, während rot-grün mit einer Än-
derung des § 104 eine „kleine Bleiberechtsregelung“ einführte, die anerkann-
ten Flüchtlingen nach der Genfer Konvention nach drei Jahren ein Niederlas-
sungsrecht garantiert. 

Zu b) Weiter lässt sich der Veränderungsbedarf der nächsten Jahre auf 
aktuelle Entwicklungen in der Europäischen Union zurückführen. Mit dem 
Amsterdamer Vertrag von 1997 wurden die Bereiche Einwanderung, Asyl 
und Visapolitik „vergemeinschaftet“, d.h. aus relativ unverbindlicher zwi-
schenstaatlicher „Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres“ (vgl. 
Müller-Graff 1996, Monar 1997) als genuiner Politikbereich in einen ge-
meinschaftspolitischen Rahmen überführt. Seitdem ist die EU formal für die 
Migrationspolitik zuständig. Zwar schob der Europäische Rat den im Vertrag 
von Nizza vorgesehenen Übergang zu qualifizierten Mehrheitsentscheidun-
gen zunächst auf, weil einige Mitgliedstaaten auf ihre volle Souveränität über 
dieses sensible Politikfeld nicht verzichten wollten. Dennoch arbeiten Kom-
mission und Rat seit einigen Jahren intensiv an der Umsetzung der Ende 
1999 formulierten Ziele für die gemeinsame Asyl- und Migrationspolitik, die 
u.a. folgende Punkte umfassen: 
 
� ein Konzept zur Steuerung von Migrationsbewegungen, das einen Aus-

gleich zwischen der Aufnahme aus humanitären und aus wirtschaftli-
chen Gründen schafft, u.a. mittels Aufbau von Partnerschaften mit den 
Herkunftsländern; 

� eine gemeinsame Integrationspolitik, die einwandernden Angehörigen 
von Drittstaatsangehörigen nach Möglichkeit Rechte und Pflichten zu-
erkennt, die denen der Angehörigen des jeweils aufnehmenden EU-
Staates vergleichbar sind; 

� eine gemeinsame Asylpolitik auf der Grundlage uneingeschränkter An-
wendung der Genfer Flüchtlingskonvention. 
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Beim EU-Gipfeltreffen Ende 2004 legten die Minister schließlich den Über-
gang zu Mehrheitsentscheidungen im Rat fest. Lediglich Regelungen zur 
Zuwanderung auf die Arbeitsmärkte unterliegen weiterhin dem Einstimmig-
keitsprinzip. Ferner erhält ab 2005 das EU-Parlament, das bisher nur ange-
hört wurde, Mitentscheidungsrechte. Das Ziel eines einheitlichen Asylverfah-
rens soll bis 2010 verwirklicht werden.40 

Die bereits abgeschlossenen und zum Teil noch verhandelten EU-
Richtlinien zur gemeinsamen Flüchtlings-, Asyl- und Migrationspolitik wer-
den an verschiedenen Punkten Anpassungen im deutschen Freizügigkeits-, 
Asylverfahrens- und Aufenthaltsrecht erfordern. Das Aufenthaltsgesetz muss 
dafür sogar teilweise „grundlegend neu gestaltet werden“ (Renner 2004: 
266), je nach dem, wie deutlich sich die Verhandlungsergebnisse zu den 
Richtlinienvorschlägen in der EU von der neuen deutschen Rechtslage unter-
scheiden. Beispielsweise ist bis 2006 die Richtlinie betreffend den Status der 
langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen umzusetzen,41 die 
u.a. einen Aufenthaltstitel mit der Bezeichnung „Daueraufenthalt – EG“ vor-
sieht. Besonderen Einfluss dürften hier auch die frühestens 2005 zum Ab-
schluss kommende Richtlinie über Einreise und Aufenthalt zu Studien- oder 
Ausbildungszwecken und – sofern der Rat sich dem seit 2001 vorliegenden, 
bisher blockierten Entwurf annimmt – die Richtlinie über Einreise und Auf-
enthalt zur Arbeitsaufnahme entfalten.42 

                                              
40  Vgl. das Haager Programm zur Stärkung von Freiheit, Sicherheit und Recht in der 

Europäischen Union, dokumentiert in den Schlussfolgerungen des Vorsitzes bei der 
Tagung des Europäischen Rates in Brüssel, 4./5. November 2004 (14292/04: 11ff.). 

41  Richtlinie 2003/109/EG des Rates betreffend die Rechtsstellung der langfristig aufent-
haltsberechtigten Drittstaatsangehörigen (Abl. L 16: 44ff.). 

42  Die vollständigen Titel der Richtlinienentwürfe KOM (2001) 386 und KOM (2002) 
548 lauten: „Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über die Bedingungen für die Ein-
reise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zur Ausübung einer unselbständi-
gen oder selbständigen Erwerbstätigkeit“ sowie „Vorschlag für eine Richtlinie des Ra-
tes über die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehöri-
gen zur Aufnahme eines Studiums, einer Berufsbildung oder eines Freiwilligendiens-
tes“. Weitere Richtlinien, die ab 2005 zu Änderungen in zentralen Regelungen des 
Zuwanderungsgesetzes führen werden, betreffen die Freizügigkeit von Unionsbürgern 
und ihrer Familienangehörigen (vgl. Fn. 23) sowie das Flüchtlings- und Asylrecht. 
Hier besteht nunmehr Einigkeit über die so genannte „Qualifikationsrichtlinie“, die 
„Mindestnormen für die Anerkennung und den Status von Drittstaatsangehörigen und 
Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die anderweitig internationalen Schutz 
benötigen“ (vgl. Fn. 28) und über die Richtlinie zu „Mindestnormen für Verfahren in 
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Zu c) Am 19. Oktober 2004 stellte der so genannte Zuwanderungsrat – 
von Innenminister Schily als quasi-Nachfolger der viel beachteten unabhän-
gigen Süßmuth-Kommission eingesetzt – sein erstes Jahresgutachten vor 
(Sachverständigenrat 2004) und schlug darin vor, die individuelle Vorrang-
prüfung auf dem Arbeitsmarkt auch für niedrig Qualifizierte durch eine glo-
bale Vorrangprüfung zu ersetzen (siehe 3.). In fast allen Parteien, außer bei 
den Grünen, regte sich z.T. heftiger Widerstand gegen die wissenschaftlich 
abgesicherten Vorschläge des Rates.43 In Anbetracht der Tatsache, dass der 
Zuwanderungsrat als gerade erst eingerichtetes Gremium neben seiner ge-
setzlichen Grundlage bereits zentraler Bestandteile seines Haushalts beraubt 
wurde,44 hat hier ein weiterer Rückschlag stattgefunden. Dennoch steht zu 
erwarten, dass sich die gewonnenen Einsichten peu à peu durchsetzen und 
letztlich auch neue Anforderungen an den Gesetzgeber stellen. 

Ein selten thematisierter Makel deutscher Migrationspolitik besteht auch 
darin, dass sie sich – und daran änderte auch die lange Diskussion um das 
Zuwanderungsgesetz nichts – bisher systematisch der Frage nach dem Um-
gang mit so genannten Illegalen, die bereits im Land leben, verschlossen 
hat.45 Fast undenkbar erscheint die in vielen anderen europäischen und außer-
europäischen Ländern bereits erprobte Praxis der Regularisierung von Men-
schen ohne Aufenthaltsstatus (vgl. Apap/de Bruycker/Schmitter 2000) die 
hinnimmt, dass Grenzen eine gewisse Durchlässigkeit behalten bzw. die volle 
Kontrolle über eingereiste Personen nicht herzustellen ist. Nicht einmal die 
zaghaften Anregungen der Süßmuth-Kommission, Schulen und Lehrer von 
der Verpflichtung zu entbinden, den Behörden ausländische Schüler zu mel-
den, die sich illegal in Deutschland aufhalten bzw. Personen und Organisati-
onen, die sich aus humanitären Gründen um Illegale kümmern, nicht in 
Strafverfahren zu ziehen (Unabhängige Kommission 2001: 196ff.), wurden 
offensiv diskutiert. Die Arbeit der Bundesregierung befasst sich dagegen mit 

                                              
den Mitgliedstaaten zur Zuerkennung oder Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft“, 
KOM (2002) 326 endg. 

43  Vgl. z.B. Pressemitteilung der CDU-CSU vom 19. Oktober 2004, „Süßmuth-Gutachten 
enthält alte Parolen und keine Konzepte für Integration“, in: www.cducsu.de/secti-
on__2/subsection__1/id__9472/Meldungen.aspx, vom 30.11.2004. 

44  Vgl. Migration und Bevölkerung 9/2004: 3. 
45  Vgl. (mit umfangreicher Bibliographie) stellvertretend für diesen Problemkomplex: Alt 

2003. 
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exterritorialen Aufnahmezentren und konzentriert sich auf europäische 
Grenzsicherungspolitik, die derzeit im Rahmen von Rat und Kommission 
intensiv vorangetrieben wird.46 Doch diese Maßnahmen werden auf die Prob-
leme des teilweise menschenunwürdigen Lebens von irregulären Migranten 
in der „Schattenwelt“ (Alt 2003) keinen unmittelbaren Einfluss haben. Zent-
rale Herausforderungen müssen auch hier mittelfristig angegangen werden 
(vgl. Cyrus 2004). 
 
 
8. Fazit 
 
Durch das Zuwanderungsgesetz wird die deutsche Migrationspolitik nicht 
grundsätzlich neu buchstabiert. „Steuern“, „begrenzen“ und „sichern“ lauten 
die Maximen; „integrieren“ und „öffnen“ folgen rhetorisch erst in zweiter 
und dritter Linie. Das Erbe des Ausländergesetzes wirkt auch in weiten Tei-
len des Aufenthaltsgesetzes nach, wenngleich es an verschiedener Stelle 
deutliche Änderungen und Vereinfachungen gegenüber der alten Rechtslage 
aufweist und bei der Integration substanzielle Neuerungen enthält. Was bleibt 
also faktisch von der „historischen Zäsur“, die Bundesinnenminister Otto 
Schily verkündet hat?47 Die Arbeitsmigration ist nach wie vor durch den prin-
zipiellen Anwerbestopp geprägt, eine Rückkehr zur Punkteregelung wohl auf 
lange Sicht ausgeschlossen. Die Möglichkeit, hoch qualifizierten Ausländern 
eine Niederlassungserlaubnis zu erteilen, beschränkt sich auf „besondere Fäl-
le“, was eine restriktive Handhabung geradezu bedingt. Die Verbesserungen 
im humanitären Bereich sind zwar ersichtlich, gleichen die deutsche Rechts-
lage jedoch nur den Standards in anderen europäischen Ländern an, und kön-
nen deshalb nicht als bahnbrechend bezeichnet werden. 

„Historisch“ ist allenfalls das Ausmaß der Abwehr- und Sicherheitsmaß-
nahmen zur Bekämpfung von Terrorismus und Kriminalität, die als Reaktion 
auf die terroristischen Zäsuren des 11. September 2001 und des 11. März 
2003 dem Gesetz ihren Stempel aufdrücken und es von der ursprünglichen 
                                              
46  Vgl. das Arbeitspapier der Kommission vom 25. Oktober 2004, „Annual report on the 

development of a common policy on illegal immigration, smuggling and trafficking of 
human beings, external borders, and the return of illegal residents (SEC [2004] 1349) 
sowie Cholewinski 2001, Alt 2004. 

47  Vgl. BR-Plenarprotokoll 802: 345. 
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Intention, eine gewisse „migrationspolitische Aufbruchstimmung“ (Marx 
2004: 282) oder gar den viel beschworenen „Paradigmenwechsel“ zu erzeu-
gen, immer weiter entfernen. 
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